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Vorw
ort

„Seit sieben Jahren haben wir unsere Anstrengungen der Verbesserung 
der Geschäftsumfelds und des Investitionsklimas in Serbien gewidmet. 
Die makroökonomische Bedingungen sind stabil und werden von starkem 
Anstieg des BIP und ausländischer Investitionen begleitet. Wir haben die 
Notwendigkeit adäquater Gesetze und eines effizienten und stimulierenden 
Steuersystems erkannt, das nicht nur die schon bestehenden Unternehmen 
unterstützt, sondern auch neue Firmengründungen fördert. Wie die 
Weltbank in ihrer Publikation „Doing Business 2006“ berichtet, wurden 
seit 2000 zahlreiche Gesetze verabschiedet, was Serbien zum führenden 
Wirtschaftsreformer gemacht hat. Diese Broschüre soll Ihnen eine Reihe von 
verschiedenen Investitionsanreizen aufzeigen, die geschaffen wurden, um Ihren 
Geschäftsbedürfnissen auf die best mögliche Weise entgegen zu kommen.“ 

Mladjan Dinkic
Minister für Wirtschaft 

und regionale Entwicklung
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Finanzielle Anreize
Zuschuss von 2.000 bis zu 10.000 € pro neu geschaffenem Arbeitsplatz

Zahlreiche Anreizarten des Nationalen Beschäftigungsdienstes

Steuerliche Anreize

10-jährige Unternehmensgewinnsteuerbefreiung für Großinvestitionen

Steuerliche Gutschriften von bis zu 80% des in Sachanlagenvermögen investierten Betrags

Steuerliche Begünstigung für die Beschäftigung neuer Arbeitnehmer

5-jährige Unternehmensgewinnsteuerbefreiung für Konzessionen

Verlustvorträge von bis zu zehn Jahren
Befreiung des Arbeitgebers von Gehaltsabgaben und Sozialversicherungsbeiträgen für 
Arbeitnehmer unter 30 und über 45 Jahren
Abzug von jährlicher Einkommensteuer in Höhe von bis zu 50% des steuerpflichtigen Einkommens

Beschleunigte Abschreibung für Sachanlagen

Weitere Anreize Zollfreie Einfuhr von Maschinen, die Teil der ausländischen Investition sind
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Sichern Sie sich eine Prämie

Förderfähige Projekte  Auf der Grundlage des Dekrets der 
serbischen Regierung werden finanzielle Anreize für Greenfield- 
und Brownfield-Investitionen angeboten. Anspruchsberechtigte 
Unternehmen sind diejenigen, die in den Bereichen der 

industriellen Produktion, der Forschung und Entwicklung, 
und im Bereich international vermarktbarer Dienstleistungen 
tätig sind. Ausgenommen sind die Bereiche: Agrarwirtschaft, 
Tourismus, Gastronomie und Handel.

Finanzielle Förderung - Überblik

Sektoren industrielle Produktion International vermarktbare 
Deinstleinstungen F&E

Fördersumme pro Arbeitsplatz 2,000 - 5,000€ 2,000 - 10,000€ 5,000 - 10,000€
min. Investitionsvolumen 1 - 3 Mio.€ 0.5 Mio.€ 0.25Mio.€
min. Zahl der neu 
geschaffenen Arbeitsplatze

50 10 10
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Kriterien des Programms  Staatliche Mittel werden zu den 
Investitionsprojekten vergeben, die auf der Grundlage der 
folgenden Kriterien bewertet werden: 

• Beteiligungsgrad inländischer Zulieferer am Fertigprodukt 
und Einfluss der Investition auf die inländischen Firmen;

• Nachhaltigkeit der Investition;
• Auswirkung der Investition auf Forschung und Entwicklung;
• Auswirkung der Investition auf das Humankapital;
• Umweltschutzaspekte;
• Umsatzvolumen internationaler Dienstleistungen;
• Auswirkung der Investition auf unterentwickelte Gemeinden;
• Unterstützung der Gemeinde in Form von lokalem 

Gebührenerlass.

Form der Auszahlung  Anträge sind bei der Serbia Investment 
& Export Promotion Agency (SIEPA) einzureichen. Alle 
erforderlichen Unterlagen sind auf der Webseite der Agentur 
www.siepa.gov.rs erhältlich. Nach der Bewertung von 
Investitionsprojekten, werden die Mittel für die ausgewählten 
Projekte entsprechend der Punkteanzahl ausgezahlt. Die 
Auszahlung erfolgt in vier gleichen Raten:

• Nach Abschluss des Grundstückskaufs- oder 
Pachtvertrags;

• Nach dem Erhalt der Baugenehmigung;
•  Nach dem Erhalt des Nutzungsrechts;
• Nach Erreichen der vollen im Investitionsprojekt 

vorgesehenen Beschäftigtenzahl
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Subventionen des Nationalen Beschäftigungsdienstes

Grants Provided by the
National Employment Service

Weiterbildungsprogramm

Das Lehrlingsprogramm

Das Umschulungsprogramm

Programm: Beschäftigung durch 
Abfindung

Regionales 
Beschäftigungsprogramm
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Das regionale Beschäftigungsprogramm

Fünf-Arbeitsnehmer-Schwelle  Das regionale Beschäftigungs-
programm beinhaltet staatliche Zuschüsse für die Beschäftigung 
von mindestens 5 arbeitslosen Personen, die einen unbefristeten 
Vollzeitarbeitsvertrag erhalten. Das Subventionsprogramm sieht 
eine Summe bis zu 100.000 RSD oder circa 1.200 EUR für jeden 
neu geschaffenen Arbeitsplatz vor.

Bevorzugte Bewerber  Folgende Kategorien der Unternehmen 
werden bei der Vergabe von Mitteln bevorzugt:

• Unternehmen, die in Bereichen von strategischer 
Bedeutung für die regionale Entwicklung tätig sind;

• Unternehmen, die Personen aus der Risikogruppe 
einstellen.

Weitere Informationen  Wenden Sie sich bitte an den 
Nationalen Beschäftigungsdienst unter www.rztr.co.yu.

Das „Beschäftigung durch Abfindung“ Programm

Förderfähige Bewerber  Das Programm bietet einen einmaligen 
staatlichen Zuschuss für die Beschäftigung von Personen, deren 
Arbeitsvertrag nach dem 1. September 2006 gekündigt wurde.

Die Zuschüsse, die bis zu 100.000 RSD oder circa 1.200 EUR 
betragen, werden an Arbeitsgeber vergeben, die nachweisen 
können, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten durch das 
Einstellen von Arbeitslosen gesteigert wurde. Diese Zuschüsse 
werden automatisch genehmigt. 
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Das Lehrlingsprogramm

Kategorien  Diese Anreize enthalten staatliche Zuschüsse für die berufliche Ausbildung der Lehrlinge.

Weitere Informationen  Wenden Sie sich bitte an den Nationalen Beschäftigungsdienst unter  www.rztr.co.yu .

Bildung Maximum Program Duration Salary Reimbursement

Schule/Gymnasium 6 Monate 10.00 RSD ca. 120 EUR

2 jähriger Studiumabschluss 9 Monate 11.000 RSD ca. 135 EUR

Studiumabschluss 12 Monate 13.000 RSD ca. 160 EUR

Das Umschulungsprogramm

Bedingungen  des  Programms  Das  Umschulungsprogramm 
wird vom Nationalen Beschäftigungsdienst organisiert, nachdem 
das Unternehmen dies gefordert hat. Das Unternehmen muss 
nachweisen, dass es keine bei dem Beschäftigungsdienst angemeldeten 
arbeitslosen Personen in einem spezifischen Bereich gibt oder dass 
es diesen Personen an fachlichen Qualifikationen mangelt. Die 

Auswahl der Kandidaten erfolgt gemeinsam durch den Dienst und 
das Unternehmen, während die Umschulung entweder in der Firma 
selbst, oder  in der ausgewählten Bildungseinrichtung stattfinden 
kann. Noch wichtiger ist, dass die Umschulungskosten in der Höhe bis 
860 EUR pro Mitarbeiter vom Dienst übernommen werden können.

Weitere Informationen  Wenden Sie sich bitte an den 
Nationalen Beschäftigungsdienst unter www.rztr.co.yu.
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Körperschaftssteuer

Tschechische Republik                                                             24%

Kroatien                                                                     20%

Polen                                                                      19%

Slowakei                                                                19%

Ungarn                                                    16%

Rumänien                                              16%

Serbien                      10%

Quelle: PricewaterhouseCoopers

Niedrige Körperschaftssteuer

10% Steuersatz  Schließen Sie sich anderen Unternehmen an, 
die bereits von diesem Spezialangebot profitieren.



Steuerliche A
nreize

9

Verschiedene steuerliche Anreize dienen bestens Ihren Interessen.
Welche wählen Sie aus?

Besteuerung von Gewinnen

Steuerliche Gutschriften

Steuerfreijahre

Steuerbefreiung für Konzessionen

Verlustvorträge

Vermeidung der Doppelversteuerung

Steuerliche und andere Anreize

Andere Anreize

Beschleunigte Abschreibung

Zollfreie Einfuhr von Maschinen und 
Ausrüstung

Besteuerung von Gehältern

Einkommensteuer

Jährliche Einkommensteuer

Befreiung von 
Sozialversicherungsbeiträgen
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Steuerliche Gutschriften

Steuerliche Gutschriften von 20%  Die Höhe der Steuerschuld 
kann um 20% des in Sachanlagen investierten Betrages für 
den jeweiligen steuerlichen Zeitraum reduziert werden. 
Diese Steuersenkung kann nicht mehr als 50% der gesamten 
Steuerpflicht betragen und kann über den Zeitraum von 
höchstens 10 Jahren übertragen werden.

Steuerliche Gutschriften von 80%  Eine große Anzahl der 
Wirtschaftssektoren haben das Recht auf eine Steuergutschrift 
in Höhe von 80% der Investition in Sachanlagen. Der nicht 
genutzte Teil der Gutschrift kann über den Zeitraum von 10 
Jahren übertragt werden.

Steuerliche Gutschriften von 40% für KMU  Die Steuergutschrift 
von 40% ist für Investitionen in Sachanlagen im laufenden 
Jahr vorgesehen und darf nicht mehr als 70% der Steuerschuld 
betragen.

Steuerermäßigung für die Neubeschäftigung  Eine zweijährige 
Steuerermäßigung in Höhe von bis zu 100% der Bruttolöhne 
und der damit verbundenen Arbeitnehmerbeiträge wird für die 
Beschäftigung von neuen Arbeitskräften angeboten, sofern ihre 
Anzahl in diesem Zeitraum nicht verringert wird.

Steuerfreijahre

Steuerpause für große Investoren  Die Unternehmen sind von der 
Körperschaftssteuer für einen Zeitraum von 10 Jahren - beginnend  
mit dem ersten Jahr, in dem sie einen steuerpflichtigen Gewinn 
erklären - befreit, wenn:

• Sie in das Anlagevermögen mehr als 600 Mio. RSD (ca. 7,5 
Mio. Euro) investieren, und 

• Sie mindestens 100 zusätzliche Vollzeitstellen im Laufe des 
Investitionsprojektes schaffen.
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Übertragung von Verlusten

10-jährige Übertragung  Die steuerliche Verlustvorträge 
in der Steuererklärung können vorgetragen und gegen die 
künftigen Gewinne über einen Zeitraum von 10 Jahren ver-
rechnet werden.

Steuerbefreiung für Konzessionen

5-jährige Steuerpause  Für konzessionsbezogene Investition 
wird eine 5-jährige Körperschaftssteuerpause wird gewährt – 
beginnend mit dem Tag, an dem diese Investition abgeschlossen 
wurde. Es wird keine Steuer ist fällig, wenn die Einkünfte vor 
der Vollendung dieser Investition eingegangen sind.

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Gegenseitige Anreize  Wenn ein Steuerzahler die Steuer auf 
den im Ausland generierten Gewinn bereits bezahlt hat, ist er in 
Serbien auf die Steuergutschrift zu den bereits gezahlten Betrag 
berechtigt.

Das gleiche Recht genießt auch ein Steuerzahler, der in einem 
anderen Land seine Einnahmen verdient und Einkommensteuer 
zahlt, vorausgesetzt, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen 
mit diesem Land unterzeichnet wurde.

Doppelbesteuerungsabkommen
Land in Kraft seit Land in Kraft seit
Belgien 1981 Großbritannien 1982
China 1997 Italien 1983
Kroatien 2004 Niederlande 1982
Zypern 1986 Norwegen 1985
Tschechische Rep. 2005 Slowakei 2001
Russland 1995 Slowenien 2003
Finnland 1987 Schweden 1981
Frankreich 1975 Schweiz 2007
Deutschland 1988 Ungarn 2001
Source: SIEPA
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Lohn- und Einkommensteuer

Vorteilhafte Lohnsteuer  Einkommensteuern werden von 
Einzelpersonen aufgrund verschiedener Einnahmequellen 
bezahlt. Der Steuersatz beträgt 12% für Gehälter, während 
andere Einkommensarten vorwiegend mit einem Satz von 20% 
besteuert werden. Ausländische Bürger werden nur im Hinblick 
auf die in Serbien erzielten Einnahmen besteuert.

Abzug der Steuergrundlage  Der Steuerpflichtige hat das 
Recht auf eine Steuergutschrift in Höhe der bereits im Ausland 
gezahlten Einkommensteuer. Für alle auf Vollzeit beschäftigten 
Arbeitnehmer wird die Steuerbemessungsgrundlage im Monat 
um 5.050 RSD (ca. 60 EUR) gesenkt. 

Lohnsteuersatz

Land Steuersatz

Serbien 12%

Bulgarien 12-24%

Kroatien 15-45%

Rumänien 16%

Slowakei 19%
Source: PricewaterhouseCoopers
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Befreiung  von  Einkommensteuer  Arbeitsgeber,  der  neue 
Arbeitnehmer vollzeitig beschäftigt, ist von für den folgenden 
Zeitraum von der Steuer befreit:

3 Jahre 
Für Auszubildende unter 30 Jahren, die als Arbeitslose 
beim Nationalen Beschäftigungsdienst gemeldet sind.

Für behinderte Menschen

2 Jahre

Für Personen unter 30 Jahren, die mehr als 3 Monate 
als Arbeitslose beim Nationalen Beschäftigungsdienst 
angemeldet sind.

Für Personen im Alter von 45 Jahren oder älter, die mehr als 6 
Monate als Arbeitslose beim Nationalen Beschäftigungsdienst 
angemeldet sind oder eine Gehaltsabfindung beziehen.

1 Jahr
Für alle Personen unabhängig von ihrem Alter oder von 
anderen Kriterien.
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Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen

Befreiung von Versicherungsbeiträgen  Abhängig der Angestelltenklassifizierung hat der Arbeitgeber die Möglichkeit von den 
Sozialbeiträgen befreit zu werden.

3-jährige Befreiung
Lehrlinge unter 30 Jahren, die beim Nationalen Beschäftigungsdienst als arbeitslos gemeldet sind.
Behinderte Personen.

2-jährige Befreiung 

Personen unter 30 Jahren, die beim Nationalen Beschäftigungsdienst mehr als 3 Monate arbeitslos gemeldet sind.
Personen die 50 Jahre oder älter, mindestens 6 Monate als arbeitslos gemeldet sind und dafür eine finanzielle 
Unterstützung erhalten haben.
Arbeitnehmer zwischen 45 – 50 Jahren (80% Befreiung)

Jährliche Einkommensteuer

10  –  15%  Jahreseinkommensteuer   Für  Ausländer 
wird das jährliche Einkommen besteuert, falls der Betrag den 
durchschnittlichen Jahresverdienst um das fünffache übersteigt.

Der Steuersatz ist 10% für das Jahreseinkommen, das unter 
die achtfache Summe des durchschnittlichen Jahresgehalts 

in Serbien bleibt, oder 15% für das Jahreseinkommen, dass 
die achtfache Summe des durchschnittlichen Jahresgehalt 
übersteigt. Das versteuerbare Einkommen wird zusätzlich um 
40% des durchschnittlichen Jahresgehalts des Steuerzahlers und 
um 15% eines durchschnittlichen Jahresgehalts für jedes direkte 
Familienmitglied reduziert. Der Gesamtabzug kann maximal 
50% des versteuerbaren Einkommens betragen.
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Beschleunigte Abschreibung

25% höhere Abschreibungssätze  Der Steuerzahler hat das 
Recht eine beschleunigte Abschreibung, die zu 25 % über der 
gesetzlich vorgeschriebenen liegt, zu beantragen. Diese Entlastung 
ist für Anlagegüter vorgesehen, die für Umweltschutzzwecke, 
wissenschaftliche Forschung, Bildungszwecke, Fortbildung von 
Beschäftigten verwendet werden sowie für Computerhardware.

Einfuhr von Maschinen und Ausrüstung

Zollfreie Einfuhr  Einfuhrzőlle müssen in folgenden Fällen nicht 
bezahlt werden:

• Wenn Ausrüstung, andere Wirtschaftsgüter und 
Baumaterial Teil der Investition sind.

• die Waren nicht in Serbien hergestellt wurden, jedoch zum 
Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe, zur wissenschaftlichen  
Forschung, für Bildungszwecke, für das Gesundheitswesen 
oder zum sofortigen Umweltschutz benötigt werden.
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Wo sich Experten treffen – SIEPA

Serbia Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) ist 
eine Regierungsagentur, die als ein One-Stop-Shop konzipiert 
wurde. Ihre Mission ist es die internationalen Unternehmen, die 
ihr Geschäft in Serbien ansiedeln oder auszuweiten möchten, zu 
unterstützen und gleichzeitig serbischen Unternehmen bei der 
Abwicklung ihrer Geschäfte im Ausland zu helfen. 

Service in der Vor-Investitionsphase
• Informationen über den gesetzlichen Rahmen bezüglich 

ausländischer Direktinvestitionen und über das 
Geschäftsumfeld;

• Makroökonomische Daten und Profile der bestimmten 
Industriezweige;

• Operation costs analyses;
• Präsentation von Geschäftsmöglichkeiten.

Service in der Phase der Investitionsverwirklichung
• Hilfe bei der Unternehmensgründung (Registrierung, 

Arbeitsgenehmigung, Büroräume usw.);
• Erkennen von geeigneten Standorte für Greenfield-Projekte;
• Identifizierung von bestehenden Anlagen für Brownfield-

Investitionen;
• Besichtigung potentieller Standorte;
• Identifizierung passender Partner für JV;
• Kontakterleichterung zu nationalen und lokalen Behörden.

After-care Service
• Hilfe im Umgang mit der Administration auf 

nationaler sowie lokaler Ebene; 
• Ratschläge über Dienstleistungsanbieter (Banken, 

Leasing-Unternehmen, Unternehmensberatungen; 
Anwaltskanzleien, Immobilienagenturen usw.); 

• Verbindung mit den lokalen Lieferanten.

SIEPA • Vlajkoviceva 3, fünfte Etage • 11000 Belgrad, Serbien • tel: +381 11 3398 550 • fax: +381 11 3398 814 • e-mail: office@siepa.gov.rs • www.siepa.gov.rs
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